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Anerkennung ausländischen Stapler- oder Kranausweisen 

SCHWEDEN 
Anerkennung nach § 12 Abs.1 - im HL erforderlich 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bitte bringen Sie alle Unterlagen in Original und Kopie 
mit! 
 
Sie brauchen: 
 

1. Das ausgefüllte Antragsformular  
 

2. Den gültigen und nicht abgelaufenen schwedischen 
Stapler- oder Kranschein  
 

3. Die beglaubigte Übersetzung 
 

4. Ein Passfoto 
 

5. Einen amtlichen Lichtbildausweis z.B.  Reisepass 
oder Führerschein oder Personalausweis 
 

6. Kosten  ca. € 110,-- (€ 83,60 Bearbeitungsgebühr, € 
14,30 Finanzamtsgebühr – Zeugnis (Stapler- oder 
Kranausweis in Scheckkartenformat), € 3,90 pro 
Beilage 
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